
7.1 Short-Version: TOP 4 - Maßnahmen 

TOP 1 Sachverständigenrat SportstäFen und Sporträume  
Bund, Länder und Kommunen bekennen sich im Rahmen des Entwicklungsplans Sport zu ihrer 
inhaltlichen und finanziellen Verantwortung zur Herstellung gleichwerPger Lebensverhältnisse, 
auch für den Bereich der Sportstä.en und Sporträume.  
Der Bund beruN einen Sachverständigenrat, welcher alle zwei Jahre ein Gutachten vorzulegen hat, 
wie sich der Sanierungs- und InvesPPonsbedarf bundesweit entwickelt hat und welche 
Maßnahmen durch die Bundesregierung, die Länder und Kommunen getroffen werden sollten, um 
den Sanierungsstau aufzulösen.  
Sein Mandat beinhaltet darüber hinaus die periodische Erstellung von Gutachten zu relevanten 
Themen wie z.B. Sportstä.enentwicklung, Barrierefreiheit, Beitrag zur sozialen IntegraPon und 
Inklusion, Sport für alle Menschen, Umsetzung des Entwicklungsplans Sport, IniPieren und 
Begleiten von Netzwerken und andere.  
Der Sachverständigenbeirat ist in seinem BeratungsauNrag unabhängig und hat eine transparente 
Arbeitsweise.  

Begründung:  
Die Arbeit von Sachverständigenräten hat sich im Sinne einer wissensbasierten und praxisnahen 
PoliPkberatung in vielen PoliPkfeldern (z.B. WirtschaNspoliPk, GesundheitspoliPk, UmweltpoliPk) 
als wirkungsvolles Instrument zur Unterstützung der im jeweiligen PoliPkfeld agierenden Akteure 
aus PoliPk, Verwaltung, OrganisaPonen und ZivilgesellschaN erwiesen. Sachverständigenräte 
reflekPeren als unabhängige InsPtuPonen die Praxis in Bund, Ländern und Kommunen, fassen 
vorhandenes Handlungswissen zusammen, integrieren aktuelle wissenschaNliche Ergebnisse bzw. 
Ansätze und erarbeiten darauf ausauend differenzierte Handlungsempfehlungen für die Akteure 
im jeweiligen poliPschen Themenfeld. Sie weisen möglichst früh auf zu berücksichPgende 
Entwicklungen hin und streben an, die im jeweiligen Themenfeld virulenten Deba.en zu verbinden 
und zu möglichst breit getragenen EntwicklungsperspekPven zusammenzuführen.  
Beim Sport generell und speziell beim Thema Sportstä.en und -räume handelt es sich um ein 
PoliPkfeld, welches viele Themen des Zusammenlebens, der NachhalPgkeit und der 
gesellschaNlichen Teilhabe berührt. Diese verschiedenen Themen werden aktuell von sehr 
unterschiedlichen Akteuren adressiert und bearbeitet. Ein Sachverständigenrat „Sportstä.en und 
Sporträume“ böte einen für den Sport neuen, aber mit Blick auf andere PoliPkfelder bewährten 
Ansatz zur nachhalPgen Beratung der poliPschen Akteure aller staatlichen Ebenen zu den sich um 
Sportstä.en gruppierenden Themen. Diese reichen von notwendigen InvesPPonen über die 
Gestaltungen, den Betrieb bis zum Abbau von physischen und strukturellen Zugängen. Der 
Sachverständigenrat kann insbesondere Handlungsempfehlungen zum Abbau des Sanierungs- und 
InvesPPonsstaus auf Grundlage wissensbasierter Analysen abgeben und dabei förderpoliPsche 
Empfehlungen aussprechen. Er soll sich aus unabhängigen ExperPnnen und Experten für 
Sportstä.en und Bewegungsräume zusammensetzen.  
Die Einrichtung eines Sachverständigenrates ist erfolgsversprechend, weil sich im Zuge der 
Erarbeitung des Entwicklungsplans Sport sowie rund um verschiedene Projekte des BundesinsPtuts 
für SportwissenschaN (BISp) breite Netzwerke von Akteuren gebildet hat, die ihre spezifischen 
ProblemperspekPven miteinander teilen. Diese Netzwerke können durch einen Sachverständigen-
rat genutzt, unterstützt und in ihrer Arbeit gefördert werden. GleichzeiPg dienen die Netzwerke zur 
Umsetzung der in Verantwortung des Sachverständigenrates erarbeiteten strategischen und 
operaPven Lösungsansätze.  
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Ein solcher Sachverständigenrat ist innovaPv, weil er insPtuPonelle und informelle Struktur-
elemente miteinander verbindet und diese sich gegenseiPg unterstützen können. Der 
Sachverständigenrat kann kurzfrisPg eingerichtet werden. Seine Wirkung wird sich bereits 
kurzfrisPg einstellen können. Sie ist auch deshalb nachhalPg, weil die volle Wirkung erst langfrisPg 
erreicht werden kann.  (L.T.) 
  
TOP 2 Sportentwicklungsplanungen  
Es wird empfohlen integrierte kooperaPve Sportentwicklungsplanungen in Kommunen und 
Gemeinden/ Landkreisen zu erstellen und fortzuschreiben. Bund und Länder unterstützen dabei.  

Begründung:  
Um nachhalPge Räume für Sport und Bewegung für alle Menschen in ihren Lebensräumen zu 
schaffen, wird eine integrierte Sport- und Bewegungsraumentwicklung zu einem festen Bestandteil 
der Kommunal- und Stadtentwicklung. Diese stellt eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und 
innovaPve Versorgung der Bürgerinnen und Bürger einer Kommune mit Gelegenheiten zum Sport 
und zur Gesundheitsförderung über alle sozialen Schichten und Milieus hinweg sicher. Die 
Umsetzung findet auf Ebene der Kommunen und Gemeinden/ Landkreise sta.. Diese integrieren 
zur Umsetzung der Sportentwicklung die relevanten staatlichen Akteure (Ämter für Sport, Schule, 
Gesundheit, Soziales, Grünflächen, Stadtentwicklung, Verkehr, Bau etc.), die (Sport-)Vereine und 
weitere Nonprofit-Akteure sowie privatwirtschaNliche Akteure im Rahmen einer systemaPschen 
Netzwerkentwicklung und -steuerung. Die Maßnahme wird durch Bund und Länder mit 
Hilfestellungen, Planungsrichtlinien, EvaluaPonskriterien und Daten etc. unterstützt (hierfür wird 
die Entwicklung eines naPonalen Netzwerks „Sport und Raum“ empfohlen, siehe TOP 10).  
Im Zuge dieser Maßnahme sollte das Memorandum zur kommunalen Sportentwicklung der 
Deutschen Vereinigung für SportwissenschaN (dvs) von 2018 aktualisiert werden. Weitere zu 
berücksichPgende Hinweise zur effekPven Umsetzung finden sich im Handbuch 
Sportentwicklungsplanung (Hofmann-Verlag). Als Methode für eine nachhalPge Sport- und 
Stadt(teil)entwicklungsplanung empfiehlt sich u. a. der Reallabor-Ansatz (h.ps://doi.org/10.1108/
IJSMS-05-2020-0081). (H.W.) 

TOP 3 Staatsziel Sport  
Der Sport ist als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen.  
  
Begründung:  
Der Sport hat einen sozialen und verbindenden Charakter. Er vermi.elt Werte wie Toleranz, 
Respekt sowie Fairness und fördert den gesellschaNlichen Zusammenhalt. Alle Bundesländer, mit 
Ausnahme der Freien und Hansestadt Hamburg, haben den Sport als Staatsziel in ihrer Verfassung 
verankert. Eine ausdrückliche Erwähnung des Sports im Grundgesetz fehlt allerdings. Trotz 
mehrerer Anträge und Anhörungen lässt ein Bekenntnis zur Förderung des Sports weiter auf sich 
warten. Der Entwicklungsplan Sport ergreiN deshalb die IniPaPve und möchte mit dieser 
nachhalPgen und innovaPven Maßnahme einen Anstoß geben, um noch in dieser 
Legislaturperiode den Sport als Staatsziel ins Grundgesetz zu verankern. Die StaatszielbesPmmung 
bezieht sich dabei auf den Schutz und die Förderung des Sports. Eine Erweiterung des 
Grundgesetzes spiegelt eine lebendige und zeitgemäße Verfassung wider. 1994 hat der Bundestag 
den Umweltschutz und 2002 den Tierschutz in ArPkel 20a des Grundgesetzes aufgenommen. 
Dieser Umstand verdeutlicht, wo ein poliPscher parteiübergreifender Wille ist, ebnet sich auch ein 
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rechtlicher Weg, gepaart mit einer zukunNsorienPerten UmsetzungskraN.    
Das Grundgesetz mit seinen Staatszielen ist nicht nur das Fundament unserer poliPsch 
demokraPschen Grundordnung, sondern auch Maßstab und Handlungskompass für poliPsche 
Entscheidungen. Die Aufnahme des Sports als Staatsziel um einen ArPkel 20b in das Grundgesetz 
sei innovaPv folgerichPg, um seiner herausragenden gesellschaNlichen Bedeutung gerecht zu 
werden. Aus dieser Bedeutung heraus ist auch eine gemeinsame Verantwortung von PoliPk, Staat, 
GesellschaN und Verwaltung abzuleiten. Ein Staatsziel und eine Sporaörderung würden sich 
einander bedingen. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass sich eine StaatszielbesPmmung 
stets föderalismusneutral verhält.   
Mit der Aufnahme des Sports als Staatsziel erhöht sich der erfolgreiche Einfluss auf die poliPsche 
Auseinandersetzung und Meinungsbildung. Es geht darum, den Stellenwert des Sports deutlich zu 
machen und in das Bewusstsein staatlicher InsPtuPonen und OrganisaPonen zu rücken. Darüber 
hinaus stärkt es die LegiPmaPon des poliPschen Handelns auf allen poliPschen Ebenen. 
Letztendlich impliziert die Aufnahme eines Staatsziels Sport eine SelbstdefiniPon der 
Bundesrepublik Deutschland als SportnaPon. Gerade in Zeiten, in denen sich eine GesellschaN 
zunehmend polarisiert, kann der Sport einen äußerst nachhalPgen Beitrag zum gesellschaNlichen 
Zusammenhalt und zur Stärkung unserer DemokraPe leisten.  (A.P.) 
  
 
TOP 4 Arbeitsgruppe „KompaXble Förderprogramme“  
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) richtet eine Arbeitsgruppe mit der 
Aufgabe ein, bestehende Förderprogramme von Bund, Ländern, Kommunen und ggf. 
Sportverbänden zu analysieren und Vorschläge zu entwickeln, wie die Förderprogramme 
weiterentwickelt und miteinander kompaPbel gestaltet werden können.  
Zu behandelnde Themen wären beispielsweise die Bearbeitung von Kumulierungsregeln, die 
Beachtung der Belange strukturschwacher Kommunen, Ausschreibungsverfahren sowie die 
EntbürokraPsierung der Förderverfahren, MulPcodierung von Sport- und Bewegungsräumen und 
anderes mehr. GeprüN werden soll auch, ob die Entscheidungsspielräume der Kommunen 
erweitert werden können, so dass diese auf der Basis eigener Sportentwicklungsplanungen über 
den Maßnahmenzweck stärker selbst entscheiden können („Sportpauschale“ nach Vorbild NRW).  
 
Begründung:  
Bei der Instandsetzung, Sanierung/Modernisierung, dem Neu- und Ersatzneubau von Sportanlagen 
und der Entwicklung von Sporträumen und Sportgelegenheiten greifen öffentliche Träger, 
Sportvereine und Sportverbände auf vielfälPge Fördermöglichkeiten zurück. Beispiele für 
Förderprogramme auf Bundesebene sind die Förderung von Klimaschutzprojekten 
(Kommunalrichtlinie), der InvesPPonspakt Sportstä.en (2020-2022) und das Programm „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur“. Auf Ebene der Bundesländer 
finden sich beispielsweise das Programm „Moderne Sportstä.e 2022“ (NRW), das 
InvesPPonsprogramm „Sportland Hessen“ sowie zahlreiche Förderprogramme für vereinseigene 
und kommunale Sportstä.en. Diese verschiedenen Förderprogramme stellen unterschiedliche 
Anforderungen an Vorlauf, Antragstellung, Durchführung und Abrechnung, sind kombinierbar bzw. 
schließen dies ausdrücklich aus, erzeugen beim Antragsteller unterschiedlich hohe Aufwendungen 
und sind mit verschieden hohen Projektrisiken (z.B. Planungsaufwendungen vor Förderzusage, 
Mehrkosten, InflaPon) verbunden. Hinzu kommt, dass sie oN kurzfrisPg aufgelegt werden. Diese 
Förderprogramme treffen auf Träger wie Kommunen und Sportvereine mit höchst 
unterschiedlichen strukturellen, finanziellen und personellen Möglichkeiten. Die zu bildende 
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Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bund, Ländern, Kommunen und dem organisierten Sport hat - 
ggf. unter Nutzung vorhandener Gremien - die Aufgabe, die bestehenden Förderprogramme zu 
sichten und Vorschläge   

• zur Harmonisierung der u.a. aus  
◦ der Sportentwicklung,  
◦ der Raumentwicklung,  
◦ dem Klimaschutz und der Klimaanpassung,  
◦ einer resilienten intersektoralen Entwicklung,  
◦ der kommunalen Daseinsvorsorge und  
◦ dem Streben nach gleichwerPgen Lebensverhältnissen  

erwachsenden Anforderungen an die zu fördernden Projekte,  

• zum Ausbau bzw. zur EntbürokraPsierung u.a. von  
◦ Kumulierungsmöglichkeiten,  
◦ Zugängen für finanziell und/oder strukturell schwächere Kommunen sowie für 

Vereine,  
zu den jeweiligen Förderprogrammen,  

• zur Fortentwicklung der bestehenden Förderprogramme unter Beachtung u.a. 
◦ der Lebenszykluskosten von Sportstä.en,  
◦ dem notwendigen Flächenerwerb für Sportstä.en,  
◦ der schnellen Anpassung an sich wandelnde Sportbedürfnisse,  
◦ alternaPver Finanzierungsmodelle (z.B. SPNung, Fonds2),  
◦ der Bedeutung frei zugänglicher Sporträume und Sportanlagen (informelle 

Sportausübung im öffentlichen Raum),  
◦ der Ausweitung von Bewegung, Sport und Spiel in virtuelle Räume,  
◦ der Digitalisierung,  
◦ von ökologischen Aspekten wie Klimaanpassung, Wasser- und Energieeffizienz,  
◦ von ParPzipaPon und Inklusion  
◦ der Beschränkung des Aufwands für Antragstellung und Abrechnung 

(„EntbürokraPsierung“)   
zu unterbreiten.  

Die Bildung dieser Arbeitsgruppe ist kurzfrisPg möglich und kann in einem überschaubaren 
Zeitraum von 12 bis 18 Monaten abgeschlossen werden. Sie ist innovaPv, weil es bislang einen 
solchen Versuch der Harmonisierung bzw. bundesweiten EntbürokraPsierung von 
Förderprogrammen aller staatlichen Ebenen im Sport noch nicht gegeben hat. Wenn die 
Vorschläge der Arbeitsgruppe vom Bund, den Ländern und Kommunen aufgegriffen werden, ist 
ihre Wirkung nicht nur nachhalPg, sondern in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen. Aufgrund 
der aus den Ländern, den Kommunen und dem organisierten Sport vorgetragenen Wunsch zur 
Harmonisierung und EntbürokraPsierung der Förderprogramme ist mit einer erfolgreichen Arbeit 
der Arbeitsgruppe zu rechnen. Auch die Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge ist 
erfolgversprechend, weil unterschiedliche Fördermi.elgeber großes Interesse daran haben, dass 
ihre Fördermi.el effizient und effekPv eingesetzt werden können, um die beabsichPgten Impulse 
in der Praxis auszulösen. (L.T.) 
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